




§4 Aufbau des Studiums und Regelstudienzeit

(1) Der berufsbegleitende, weiterbildende Masterstudiengang „Beratung, 
Organisationsentwicklung und Coaching" (BOC) umfasst eine 
Regelstudienzeit von 5 Semestern in denen 90 Credit Points (kurz: CP) 
nach dem European Credit Transfer System (ECTS) erworben werden. 
Ein CP entspricht einer Arbeitsbelastung (Workload) von 25 Zeitstunden.

(2) Der Aufbau des Studiums ergibt sich aus dem Studienplan, der im 
Anhang zu dieser Studien- und Prüfungsordnung dargestellt ist.

Der Studienaufbau ist wie folgt gegliedert: 
Die ersten vier Studiensemester sind jeweils strukturell analog gegliedert 
und beherbergen jeweils ein Modul. Dabei kennt der Masterstudiengang 
zwei Vertiefungsrichtungen, so zum einen die Vertiefungsrichtung 
"Supervision und Training" sowie zum anderen die Vertiefungsrichtung 
"Agile Organisationsentwicklung und Beratung". 

Für die Vertiefungsrichtung "Supervision und Training" gilt: 
Die ersten vier Module folgen jeweils der Vermittlung von 
Beratungskompetenzen für Einzelpersonen (Supervision und Coaching), 
anschließend für Teams und Organisationen. Die Inhalte des Studiums 
sind bis zum 4. Semester folglich konzentrisch angelegt; im Mittelpunkt 
steht die Beratung an der Person. 

Das Studium schließt mit dem Modul 5, mit einer Masterthesis, welche 
im 5. Semester angefertigt wird. Neben der Masterthesis findet sich hier 
das Kolloquium. 

Die Vertiefungsrichtung "Agile Organisationsentwicklung und Beratung" 
unterscheidet sich lediglich im ersten Modul "Grundlagen des 
Consulting" und im vierten Modul "Organisationsentwicklung und 
Projekt-management" von der Vertiefungsrichtung "Supervision und 
Training". Die Module Coaching, Organisation und Transfer sind für 
beide Vertiefungsrichtungen gleich. 

§5 Module und Leistungsnachweise; Modulhandbuch

(1) Die Module und die Anzahl der zu erwerbenden Credit Points, die Art der
Lehrveranstaltungen sowie die Leistungsnachweise (Prüfungen und
studienbegleitende Leistungsnachweise) sind in der Anlage zu dieser
Satzung festgelegt.

(2) Die Studiengangsleitung erstellt in Abstimmung mit den
Modulverantwortlichen ein Modulhandbuch, welches nicht Teil dieser
Studien- und Prüfungsordnung ist. Dieses dient zur Sicherstellung des
Lehrangebots und zur Information der Studierenden und wird im
Intranet als Download zur Verfügung gestellt. Es enthält insbesondere
Angaben über:


















